
Der Weg zum Weiterbildungsdiplom
Das neue Physio Austria Weiterbildungsdiplom basiert auf einem flexiblen Punktesystem, 
das Lernleistungen ebenso wie berufliche Erfahrung berücksichtigt.

Eine Übersicht zu den Möglichkeiten, wie Sie 
die Lernleistungen erbringen und nachweisen, 
finden Sie im Dokument „Nachweise zum Weiter­
bildungsdiplom (Erläuterungen)“. Lernleistungen 
dürfen bei der Ersteinreichung nicht älter als fünf 
Jahre, bei einer erneuten Einreichung nicht älter 
als drei Jahre sein.

In den ersten neun Jahren der Berufstätigkeit 
müssen die 100 Punkte für das Weiterbildungs­
diplom drei Mal zur Gänze erreicht werden. Zum 
Nachweis der Berufserfahrung legen Sie dem 
Antrag bitte einen tabellarischen Lebenslauf bei, 
aus dem der Beginn Ihrer Berufstätigkeit hervor­
geht. Auch Unterbrechungen Ihrer beruflichen 
Tätigkeit z.B. durch Karenzierung oder sonstige 
Berufsunterbrechungen bitte in tabellarischer 
Form vermerken.

Die Gesamtpunktezahl setzt sich aus den 
Leistungspunkten der Lernleistungen sowie 
den Punkten aus der beruflichen Erfahrung, 
den so genannten Praxispunkten, zusammen. 
Die Leistungspunkte werden aufgrund Ihrer 
Nachweise zu den von Ihnen erbrachten Lern­
leistungen ermittelt. Die Praxispunkte ergeben 
sich aus der Dauer Ihrer Berufserfahrung und 
können mit dem Nachweis eines beruflichen 
Portfolios im Sinne der kontinuierlichen beruf­
lichen Weiterentwicklung geltend gemacht 
werden. Für die Ausstellung des Physio Austria 
Weiterbildungsdiploms müssen Sie in Summe 
(Leistungspunkte + Praxispunkte) mindestens 
100 Punkte erreichen. 

Im Dokument „Übersicht Nachweise zum 
Weiterbildungsdiplom“ tragen Sie bitte die 
Summen der eingereichten Nachweise und 
erreichten Punkte ein (z.B. 5 Weiterbildungs­
kurse laut Liste = 40 Punkte; Kongressteilnahme 
2 Tage laut Nachweis = 16 Punkte etc.) ein.

Ebenso tragen Sie in dieses Formular die Bonus­
punkte aufgrund der Berufserfahrung ein. Diese 
Gesamtsumme muss mindestens 100 Punkte 
betragen.

Stichtag für die Laufzeit des Weiterbildungs­
diploms ist das Datum der Einreichung. Ab dem 
Monat der Einreichung dürfen die eingereichten 
Lernleistungen bei Ersteinreichung nicht länger 
als fünf Jahre (bei einer Verlängerung des Wei­
terbildungsdiploms nicht länger als drei Jahre) 
zurückliegen. Ab dem Monat der Einreichung 
behält das Weiterbildungsdiplom für drei Jahre 
seine Gültigkeit.

Für Physio Austria Mitglieder sind die Kosten 
für die Bearbeitung ihrer Unterlagen und die 
Ausstellung des Weiterbildungsdiploms bis auf 
weiteres im Mitgliedsbeitrag inkludiert. Von 
Nichtmitgliedern wird ein Kostenersatz in 
Höhe von 280,– Euro eingehoben.

Alle Dokumente zum neuen Weiterbildungsdiplom 
finden Sie auch online auf www.physioaustria.at.

Bitte senden Sie Ihren Antrag an:  
Physio Austria, z. Hd. Geschäftsführung,
Linke Wienzeile 8/28, A-1060 Wien,  
Fax +43 (0)1 587 99 51-30 
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